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Bekanntmachung
oeS Reichskanzlers, betr. die Beschäftigung
von Gehülfen u. Lehrlingen in Gast- u. in
Schankwirthschaften vom 83. Januar 1902.

Auf Grund des 8 120s. Abs. 3. der Gewerbe¬
ordnung hat der Bundesrath nachstehende Be¬
stimmungen über die Beschäftigung von Gehülfen
und Lehrlingen in Gast- und in Schankwirth-
fchaften erlassen.

I.
1. In Gast- und in Schankwirthschaften ist

jedem Gehülfen und Lehrling über sechszehn Jahre
für die Woche siebenmal eine ununterbrochene Ruhe¬
zeit von mindestens acht Stunden zu gewähren.
Der Beginn der erste» Ruhezeit darf in die vorher¬
gehende, das Ende der siebenten Ruhezeit in die
nachfolgende Woche fallen.

Für Gehülfen und Lcbrlinae unter sechszehn
Ä nmuß die Rnhevause mindestens nenn StundenM. Durch Polizeiverordnungen der zum
Erlasse solcher Verordnungenberechtigten Behörden
kann diese längere Ruhezeit auch für Gehülfen und
Lehrlingeüberscchszehn Jahre vorgeschrieben werden.

Die höhere Verwaltungsbehördeist befugt, in
Bade- und anderen Kurorten die Ruhezeit für
Gebülfen und Lehrlinge über sechszehn Jahre in
Gastwirthschaftcn während der Saison, jedoch nicht
über eine Dauer von 3 Monaten, bi» aus siebe»
Stundcu hernbzusctzen. Neben dieser Ruhezeit
muffen täglich, abgesehen von den Mahlzeiten,
Ruhepausen in der Gesammtdaucrvon mindestens
zwei Stunden gewährt werden.

2. Der Zeitraum zwischen zwei Ruhezeiten,
welcher auch die Arbeitsbcreitschast und die Ruhe¬
pausen umfaßt, darf in den Fällen der Ziffer1
Abs. 1 höchsten» sechzehn Stunden, in den Fällen
der Ziffer1 Abs. 2 höchstens fünfzehn Stunde»
und in den Fällen der Ziffer 1 Abs. 3 höchstens
ficbzchu Stunden betragen.

3. Eine Verlängerung der in Ziffer 2 be-
zeichneten Zeiträume ist für den Betrieb bi» zu
sechzigmal im Jahrezuläsffg. DabeikommtjederFall
in Anrechnung, wo auch nur für einen Gebülfen
oder Lehrling diese Verlängerung stattgefnnden hat.

Auch in diesen Fällen muß für die Woche eine
Unterbrechung durch sieben Ruhezeiten van der
vorgeschriebenen Dauer (Ziffer1) stnttfindcn.

4. An Stelle einer der nach Ziffer 1 zu
gewährenden nnunterbrochencnRuhezeiten ist den
Gebülfen und Lehrlingen mindestens in jeder dritten
Woche einmal eine ununterbrochene Ruhezeit von
mindestens vierundzwanzig Stunden zu gewähren.

In Gemeinden, welche nach der jeweilig letzten
Volkszählung niebr als zwanziatansend Einwohner
babcn, ist diese Ruhezeit mindestens in jeder zweiten
Woche zu gewähren.

In denjenigen Wochen, in welchen hiernach
eine viernndzwanzigstündigc Ruhezeit nicht gewährt
zu werden braucht, ist außer de: ununterbrochenen
Ruhezeit von der vorgeschriebenen Dauer(Ziffer 1)
mindestens einmal eine weitere ununterbrochene
Ruhezeit von mindestens6 Stunden ru gewähren,
welche in der Zeit zwischen8 Uhr Morgens und
zehn Uhr Abend« liegen muß.

5. Die Arbeitgeber sind verpstichtet, ein Ver>
zeichniß anznlegen. welche» die Namen der einzelnen
Gehülfen und Lehrlinge enthalten muß. In das
Verzeichniß ist für jeden einzelnen Gehülfen und
Lehrling einzutragen, wann und für welche Dauer
eine Ruhezeit gemäß Ziffer4 gewährt worden ist.

Arbeitgeber, welche von den Bestimmungen der
Ziffer 3 Gebrauch machen, sind verpflichtet, ein
weitere» Derzeichniß anznlegen, in welches einzn-
tragen ist, wann Ueberarbeit im Betriebe während
der Kalenderjahre« stattgefunden hat.

Die»ach Abs. 1. 2 zn machenden Eintragunaen
haben sväteftens am ersten Tage nach Ablauf jeder
Woche für die verflossene Woche zu erfolgen.

Die Verzeichnisse sind auf Erfordern den zu¬
ständigen Behörden und Beamten zur Einsicht
vorzulegen.

6. Gebülfen und Lehrlinge unter 16 Jahren
bürfen in der Zeit van 10 Uhr Abends bis 6 Uhr
Morgens nicht beschäftigt werden. Außerdem
dürfen Gehülfen und Lehrlinge weiblichen Geschlecht«
zwischen 16 und 18 Jahren, welche nicht zur
Familie des Arbeitgebers gehören, während dieser
Zeit nicht zur Bedienung der Gäste verwendet werden.

II.
7. AIS Gehilfen und Lehrlinge im Sinne dieser

Bestimmungen gelten solche Personen männlichen
»nd weiblichen Geschlechts, welche im Betriebe der
Gast- und der Schankwirthschaften als Oberkellner,
Kellner oder Kellnerlehrlinge, als Köche oder Koch-
lehrlinae, am Büffet oder mit dem Fertigmachen
kalter Speisen beschäftigt werden. Ausgenommen
sind jedoch Personen, welche hauptsächlich in einemmit der Gast- oder der Schankwirtbschaftver¬
bundenen kaufmännischen oder sonstigen gewerb¬
lichen Betriebe beschäftigt werden, sofern ihre
tägliche Arbeitszeit in diesem Betrieb andcrweiten
reichsrcchtlichen Vorschriften unterliegt.

III.
8. Die vorstehenden Bestimmungen treten am

1. April 1902 in Kraft.
Bis zum 31. Dezember 1902 rst Ueberarbeit

(Ziffer3) höchstens fünfnndvierzigmal zulässig.
Von dem in Ziffer 6. Satz 2, enthaltenen

Verbote sind diejenigen Personen ausgenommen,
jpelche bet der Verkündung dieser Bestimmungen
Kellnerinnen sind. *

Berlin , den 23. Januar 1902.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers:

Graf von Pofadowsky.

Bekanntmachung.
Die nach dem Ortsstatnt vom 12. Februar 1901

zu entrichtende Gebühr für die Benutzung der
städtischen Canalisation beträgt auch für da»
Rechnungsjahr 1902 für das Mrontmeter
25 Mark.

Ferner wird der gemäß§4 des Statuts vom
11. April 1891 ausgestellte und nachfolgend ab-
gedrnckte Kostentarif für die durch das Stadt-
lauamt ailsziiführenden Hansanschluß -Canale
im Rechnungsjabr 1902 hiermit zur öffentlichen
Kcnntniß qebracht.

Wiesbaden, den 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

Kosten-Tarif
ür die durch die Stadtgemeinde anszniührcnden

Hausanfchluß-Canäle.
1. Herstellung von Rohrcanälen.

Liefern, Verlegen und Verdichten von Steinzeuy-
röbren, einschließlich Lieferung der Formstucke, de«
Dichtungsmaterials, sowie einschließlich der Her¬
stellung der Baugrube, besteheiid aus: Aufnehmen
der Bedkckuna der Straßen, Fußwege, Einfahrten,
Keller und Höfe: Ausbeben des Grundes, ortmungs-
mäßigcs Wiedereinsüllen des Grundes, Wieder-
berstellen des Pflasters—ansgenomme» gemustertes
Mosaikvflasterund dergleichen—; Abfuhr des
übrig bleibenden Grundes re. bei einer Tiefe der
Banarube bis zu 1 Meter und bei einer Lichtweite
der Röhren von: m.Mk. Psg.

a) 150 mm pro Isd. m: 7 —
b) 100 mm „ „ „ 6 -0
c) 75 mm „ ,, ,, v
Desgleichen bei Verwendung von guß¬

eisernen Mnffeiiröbren rc., wie pos. 1.:
a) 150 mm Sichtweite pro lfd. m: 14 20
b) 100 mm „ „ „ ., 10 80
a) Znschlag zu pos. 1 und 2, für

jede« lfd. m Canal, bei je rd. 50 Ctm.
Mehrtiefc bis zu einer Tiefe der Baugrube
von insgesammt2 Meter, einschließlich
Absprietzen — 60

b) deSpl., wenn die Baugrube mehr
als 2 Meter tief war — 80

c) Abzug von pos. 1 und 2, wenn
besondere Bedeckung feblt,

pro lsd. m: 1 —
Zuschlag von in der Baugrube

befindlichem Mauerwerk oder Gestein,
einschl. Abfuhr,

a) wen» es mit dem Pickel gelost
wird, pro cbm , 5 —

b) wenn es mit dem Fäustel und Keil
oder Meißel gelöst wird, oder wenn
gesprengt werden muß, pro cbm 7 —

Zuschlag für Wiederherstellung der
Bedecklingen der Straßen, Wegsteige rc.,
wenn solche ans Beton oder Asphalt
bestanden, einschließlich der Unterlage,

pro lfd. m 8 —
Anschließen eines vorbaiidenen guß¬

eisernen Standrobres der Negenabfall-
leitnng an den Sandfang oder die unter-
irdische Leitung 1

Liefern »nd Anpassen eine« guß¬
eisernen Standrohre?, einerseits an das
Regenfallrohr, anderseits an den Sand¬
fang oder an die unterirdische Leitung
lind Befestigen an der Facade, ein¬
schließlich Verdichten der Verbindungen,
Zugabe des VerdichtnnasniaterialS, der
Rohrhaken und Robrschellen, sowie Ver¬
putzen kleiner, etwa aiisgebrochcner
Stellen der Mauer

A. beiSochsübrung de«Standrohres,
ca. 1,20m über Terrain:

a) und einer Lichtweite von 100rnrn 7 —
b) und einer Lichtweite von 75 oder

80 mm 6 —
B. bei HochfübrnngdesStandrohres,

ca. 1,75 über Terrain:
a) uud einer Lichtweite von 100 mm 9 —
b) »rd einer Lichlweiie von 75 oder

80 mm 8 —
Zuschlag zu pos. 7. wenn hierbei ein

Etagenbogcn zur Verwendung kommt
und zwar: „„„ „

a) bei einer Lichtwelte von 100 mm 3 40
b) bei einer Lichtweite von 75 oder

80 mm 3 —
Zuschlag zu pos. 7 und 8, wenn das

Standrohr tbeilweise(bi« zur Hälfte) in
die Mauer eingelassen wird, einschließlich
Verputz 2 50

desgl., wenn es ganz eingelassen wird 3 —
2. EntwäsfcrungSgegenstände,

einschließlich Slnbringcn.
Liefern und fertig Versetzen eines

RegenrohrgeriichverschliisseS 26 50
Liefern und fertig Versetzen eines

Hochwasserverschlusses mit Schild, ein¬
schließlich der nölhigen Maurerarbeit, bei
einer Lichtweite von

a) 150 mm 57 —
b) 100 mm , 38 50
c) Liefern und fertig Verletzen einer

gußeis. Abdeckung mit Rahmen
50 cm im Quadrat für eineil
Hochwasserverschliißschacht 16 50

d) Liefern »nd Anbringen eines
Emailleschildes(Benutzungs-Vor¬
schrift für einen Hochwasser-
Verschluß) 4 50

Liefern und Einsetzen eines gnßeis.
SpundkastenS 25 —

3. Maurerarbeiten.
Mk. Pfg.

17 -
23 -

30 -
15

20

19

52
31

14

50

90

40

50
50

12  —

5 -

1
1
1

17
8

9

50
50

Liefern und Versetzen eine» Einlaß
stücke? oder Bearbeiten eines hierzu
lassenden SteinzeugrohrstückeS und Em-
ctze» derselben tu einen gemauerten oder
Rohrcanal .1 Cubikmeter Mauerwerk kostet:

a) An« Bruchsteinen in Cement-
mörtel1 : 6

b) Aus gewöhnlichen Backsteinen tn
Cementmörtel1 : 4

c) Au« Blendsteinen in Cement-
mörtel 1 : 4 und mit Cement¬
mörtel1 : 2 gefugt

d) Ans Bruchsteinenm Kalkmörtel
1 : 3 . „ „

e) Alis gew . Backsteinen IN Kalk¬
mörtel1 : 3

1 Quadratmeter Putz (Cement:
Sand — 1 : 2

1 Cubikintr.Betost herzustellen kostet:
a) fester Beton, für Belastungen und

dergl., Mischung1 : 3 : 6
b) weniger fester Beton, für sichere

Füllungen:c., Mischung1 : 5: 10 15
Für besonderes Durchbrechen von

Mauerwerk außerhalb der Baugrube,
soweit erforderlich, einschließlich Wreder-
herstelleN pro lfd. m Malierstärke

Für Taglohnarbeiten werden be¬
rechnet: ^ ^1. Für einen tüchtigen Maurer pro

2. Für einen tüchtigen Taglöhner
pro Tag ^ „ „ ,

3. Für einen tüchtigen Installateur
pro Tag

4. Lieferung von Gegenständen
und Materialien,

deren Versetzung und Anbringung, bezw.
Verarbeitung seiten« der Stadt im Tag-

lohn erfolgen muß:
Einen Hochwasser-Verschluß(ohne

Schild) von
a) 1$0 mm Lichtweite
b) 100 mm „
c) BenutziingSschild für Hochwasser

Verschlüsse
d) 1 Abdeckung für einen Hochwasser

Verschlußschacht
Ein Meter Steinzeugrohr bei emer

Lichtweite von
a) 150 mm
b) 100 mm
c) 75 mm , 1
Ein Verbindung«-Sternzeug-Rohr

(j \ ) bei einer Lichtweite von
a) 150 mm
b) 100 mm _
Ein Bogen-Steinzeug- (V )

Robr bei einer Lichlweiie von
a) 150 mm
b) 100 mm
c) 75 mm
a) 1 lfd. m Eisenrohr von 150 mm

Lichtweite
b) 1 Verbindungsrohr von 150 mm

Sichtweite
c) 1 Bogenrohr von 150 mm Licht¬

weite
a) 1 lfd. m Eisenrohr von 100 mm

Sichtweite
b) 1 Verbindungsrohr von 100 mm

Liditweite
c) 1 Bogenrohr von 100 mm Licht-weite
Standrobre für Regenfallrohren für

eine Hoch'übrung von
a) ca. 1,20m über Terrain:1. bei einer Licbtweile von 100 mm

2. bei einer Lichtweite von 75
bezw. 80 mm

b) ca. 1,75m über Terrain:
1. bei einer Lichtweite von 100 mm
2. bei einer Lichlweiie von 75

bezw. 80 mm
Ein Etagenbogen bei einer Lichtweite

von:
a) 100 mm
b) 75 oder 80 mm
Eine Rohrschelle für eine Lichtweite

von:
a) 100 mm
b) 75 oder 80 mm

1 Kilogramm Portland-Cement
a) 1 Cubikmeter Flußsand
b) 1 „ Grubensand
a) 1 „ Flnßkier
b) 1 „ Grubenkies

1 Liter gelöschter Kalk —
a) Kewöbnliche Backsteine, pro Stück—
b) Blendsteine „ „ —
c) Bruchsteine pro Cubikmeter 5
a) 1. Ein Cnbikm.Cementmörtel1:4 21

2. Ein Eimer Cementmörtel1:4
(von 15 Liter Jnbnlt) —

b) 1. Ein Clibikmeter verlängerten
Cementmörtel1:6

2. Ein Eimer verlängerten Cement-
mörtel 1:6 (von 15 Liter
Inhalt ) — 26

v) 1. Ein Cubikni. Kalkmörtel1:3 14 —
2. Ein Eimer Kalkmörtel1:3

(von 15 Liter Inhalt) — 25
Lieferung gießsertiger Asphalt-

Goudron-Maffe an die Baustelle, proLiter — 22

30
50

80
25

40
65

80
25

50
80
50
20

75
50

60
10

60
80

30

30
10
03
10
30
25
25
02
05
07

— 35
17 -

8. Sonstiges.
Mk. Pfg.

Beifahren guten Ansfüllmaterials,
ofern dasselbe durch städtische« Fuhr¬

werk herbeigeschafft werden muß, pro
Cubikmeter. gleich zwei Fuhren * 3 2»

Für Darleiben der städtischen Ban¬
pumpe zur Wasserbaltung. einschließlich
Transport von und zur Arbeitsstelle,
wobei jedoch die zur Bedienung erforder¬
lichen Arbeiter im Tagelohn berechnet
werden, pro Tag * —

Anmerkungr Für alle sonst nicht auf¬
geführten Materialien und Arbeitsleistungen wird
zn den reinen Selbstkosten ein Zuschlag von 15,o
für Lager-, Transport- und VerwaltimgSkosten
erb oben. ___ _

Bekanntmachung.
Anmeldungenzur Reinigung der Sand«

NNd Kettfänge in den Privat-Grimdstucken sind
ichriftlich oder mündlich an die Abtbeilung für
Canalisationswesen unseres Stadtbauamtes, Rath-
Haus, Zimmer No. 57, zu richten. . .

Die Reinigung der auf Straßengebiet besiiid-
lichen Sandsänge von Regen- und Kuchen-Fall-
röhren geschieht gemäß8 5 des Canal-Ortrstatut«
vom 11. April 1891 obligatorisch auf Kosten
der Hauseigenthümer. „ ■

Für das Rechnungsjahr 1 WS bleibt der
seitherige» nachfolgend abgedrnckte Kostentanf
besteben. Hierzu wird bemerkt, daß hei monatlich
zweimaliger Reinigung der Sinkstoffbebalter
eines Hansgrundstücks die einfachen Tarifsätze,
bei monatlich viermaliger Reiniaung die zwei«
fachen und bei monatlich achtmaliger Reinigung
die vierfachen Tariifätze zur Berechnung kommen.

Diesem Kostentarif sind die bisherigen
Einheitspreise für di- von der Stadtgememde
übernommene Reinigung und Oelbehandlung
der in Privatgrundstückenbestehenden sogenannten
Oel-Pifsoirs beigefügt.

Wiesbaden, den 10. Juni 1902.
Der Magistrat.

A.  Kosten -Tarif der Sinkkasten -Reinigung.
Auf die Dauer eines Jahre» berechnet.

1. Gemauerte Sinkkasten ohne
Eimer . Mk. 2.70

2. Sinkkasten mit freistehendem
Eimer. . . . . . . . . . »

3. Sinkkasten mit hängendem Eimer „ 1.50
4. Kellerstnkkasten

a) gemauerte, obne Eimer . . „ 3.20
b) von Tbon oder Eisen, mit

Eimer . » 2.80
5. Regeirrohrsandfäiiae

a) zu ebener Erde. »
b) unter Terrain . »

6. Gemauerte Fettfänge . .. . . » 2 .70
7. Gewöhnliche Fettfänge(Eisen ad.

Tbon) . » 1°0
8. Wasserverschlüsse(Putzsyphon«) „ 140
9. Nissoirsinkkasien, sowie sonstige

stinkende Abaänge enthaltende
Wasserverschlüsse. ,, 2.30
KB. Außergewöhnliche Fälle und Verbältmsse

unterliegen besonderer Bestimmung der Einherts-
preise durck das Stadtbauamt, nach den gleichen
bei Aufstellung diese» Tarifs maßgebend ge¬
wesenen Grundsätzen.

(So ist z. B. der Mindestbetrag, zu welchem
die Stadt eine Reinigung übernimmt. 3Mk., d. b.
für tzofraithen mit nur einzelnen Objecten, deren
Reinigung nach tarifmäßiger Berechnung zusammen
weniger als 3 Mk. ansmachen, ist der Mndest-
betraa von3 Mk. zu entrichten.) ,

Rach Pos. 4 werden alle in Sonterram-
Räumlichkeiten. sowie unter Hos-Oberflache. bezw.
auf Trevven-Podesten befindlichen Sinkkasten
oder Fettsänge berechnet. ..

Unter den vorstehenden Betragen ist nur die
regelmäßige Reinigung der betr. Sand- und ^ett-
fänge von Schmutz, Sand und Fett verstanden.

« . Kosten-Tarif für die regelmäßige
Reinigung und Oelbehandlung von i«

Privatgrundstücken bestehende« sogen.
Oel-Piffoirs.

1. Bei wöchentlich ein¬
maliger Reinigung pro
Stand »nd Jahr . . . 3 Mk. 50 Pf.

2. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung 7 „ — „

3. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung in
den Sommermonaten
Slpril bis September
einschl. und einmaliger
Reinigung in den übrigen
Monaten der Jahres . . 5 „ 2o „

Bekanntmachung,
betr. die Versteigerung von Bauplätzen an der

Schiersteinerstraße.
Montag , den 4. August d. I ., Vor¬

mittags 11 Uhr, sollen im Ratbbause hier aus
Zimmer No. 55 verichiedene Bauplätze aus dem
städtischen Grundstücke Ecke der Schierffeiner- und
einer neuen Siraße, fllo. 5504 der Lagerbuchs,
öffentlich meistbietend versteigert werden. Die Be¬
dingungen und eine Zeichnung liegen im Rathhaufe
auf Zimmer No. 51 während der Dienststunden
zur Einsicht aus. *

Wiesbaden, den 14. Juli 1902.
Der Magistrat.
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Preise für Naturalien und andere Lebensbedürfnisse zu Wiesbaden
vom 21. bir einschl. 37. Juli 1902.

Niedr. Höchst. Wrtr. -rtedr. ft. ;! Jiteftr.
Dr »«iS. Preis. Pr,i». Pnii. Pr,i«. j

PreU. || Pr«>».
I. Iruchlmarlit. J% Js A Js 4 A Ji J* A J * Ai A 4 4

5' astr . p. 100 ff. 19— 18 50 Kurkm . . . . . . p. St. — 25 12 Birnen . . . p. K. 50 50 Roggknmehl: No. 0 . p. 100 ff. 25 24 50
Stroh . 100 „ 6r— ,5 40 Spargel. ——- —— Zwetschen. _ — — .. I . 100 22 50 22 —
H«u . 100 „ 7 — 5 — Grüne Bohnen . . . . n n — 40 —25 Eine Gans. 6 50 6 — V. Meisch.

II. Diellniarkl. Grüne Erbsen . . . . . „ „ — 50 — 40 Eine Ente. 8 — 2 80 Lchseiifleisch: von der Keule p. ff. 1 52 1 44
Ochsen: I. Liialität . P. 50 K. 70— 68— Wirsing. . . „ „ — fift —25 Eine Tande. 70 —60 Bancksteisch . „ „ 1 86 1 28

II. 50 „ 61— 62— Writ-krant . . . . 35 — 25 Ein Hab» . 1 60 1 20 Knb- oder Rindfleisch . . „ „ 136 132
Kühe: T. Qualität . p. 50 .. 66_ 64— Notbkraut . . „ . . . p . K. 35 -- 80 Ein Hllbn. 2 1 70 Schweinefleisch. . „ 1 80 160!

n. . . .. 80 ,; 60__ 58 — Gelbe Rüben . . . . . 'n fr — 30 — 24 Ein Feldhuhn. _ — Kalbfleisch . „ 1 60 140
S » wrine . p. . 1 16 1 12 Si tiße Rühen . . . —40 —35 Slal . p. st. 2 80 2 40 Hammelfleisch. . 1i40 120
Kälber. 1 50 1 10 ff obirabi, obercrd. — 35 —25 Hecht. 8 2 — Schaffleisch . 110 1
Hammel . ' " 1 28 1 20 Römisch-ffohl . . . — 26 — 20 Backfische . " 80 60 Dörrfleisch . . „ 1180 160

III . Fictuakieu. Petersilien . . . . — 50 — 40 Solberfleisch. . „ ISO 1 60
Vntter . . . p. jff. 240 2 — Barre. . P. St. — 5 — 3 IV. Mrod und Metzk. Schinken . „ y!— 1 84
Zier - . p. 28 St. 1 50 1 25 Sellerie. — 15 — 10 Schwarzbrod: Langbrod p. 0,«ff. -- 15 — 13 Speck(geräuchert) . . . . > * m 180
Handkalt . 100 7 — 4— Kirschen. . . p. ff. 70 -- 50 Q 52 —43 Schweineschmalz 1,80 1 60
Fabrikkäle . 100  ’ 4 _ 8 — Saure Kirschen . . . t ' - ’g, ! / 1— 60 Rnildbrod " 0,« ff. 13 _ 13 Rierensett . ”. . . . . „ ” ll- —80
Eßkartofftln . . . p. ioo ff. 12— 12— Erdbeeren . . . . • » tf tr 160 1 — O —45 —35 Schwartenmagen: frisch. . „ „ 1 21- 160
Neue Kartoffeln . . . p. ff. _ 12 — 12 Himbeeren . . . . 1 40 1 10 Weißbrod: s. l Wasser,»eck. . 3 3 ,. geräuchert„ „ 2 — 1 80
I wiebeln. . _ 24 — 24 Heidelbeertn . . . • • „ tt — 60 —56 h. 1 Milchbrödchen. 3 3 Bratwurst . . „ „ 1|80 1 60
Jwiebcln . p. 50 ff. 10 10— Stachelbeeren . . . —50 -30 Weizenmehl: No. 0 . p. 100 ff. 32 50 30 _ Fleischwnrsi. 160 1 40
Blumenkohl . . . . p. St. 60 — 20 Jobnnnirbecreii . . . . Hv ) —40 — 36 > I . „ 100  „ 28!— 28— Leber- 11. Blutwurst : frisch „ „ — 96 96
^ovssalat . . 6 ■- 4 Acp sei . 60 — 60 » 71 , „ 100 „ I26,— 26 1— geräuchert „ 2 — 1 80

Wiesbaden , den 26. Juli 1902. Städt . Aecise-Amt.

Bekanntmachung.
Der Kaufmann Hermann ttJrcthtr liier

Jea&ftdWqt nnf seinem Grundstück, La-erbuch
No. 2821, belegen im Distrikt „Sanctborn“, ein
GärtnerhauS s« erbauen und bat deshalb die
Erthe.iluiig der Ansiedeliings-Genebmignng(8 1
des Gesetzes, betr. die Krünbnitg neuer Ansiedel¬
ungen in der Provinz Heffeii-Naffan. vom 11. Juni
1890 Getetz- Sammlung Seite 178) beantragt.
Gemäß 8 ^ des aenannten Gesetzes wird dieser
Antrag mit dem Bemerket! bekannt gemacht, daß
gegen den Antrag von den Eigentbüniern, Nutzuna«-
und Kebrauebsberecktigten und Pächtern der be°
nachbarten Grundstücke innerbalb einer Präklusiv,
srisl von zwei Wochen— vom Tage der erstmaligen
Bekanntmachung an gerechnet— bei der Königlichen
Volizeldirectian bier Einspruch crboben werden
kann, wenn der Einspruch sich durch Tbatsachen
begründe» labt , welche die Annabme rechtfertigen,
daß die Ansiedelung dar Geineindeinteresie oder
den Schutz der Nutzungen benachbarter Grundstücke
ans dem Feld- oder Gartenbau, aus der Forst»
wirtdfchaft, der Jagd oder der Fischerei gefährdenwerde. *

Wiesbaden , Juli 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung,
betr. An- und Abmeldung von Gewerbebetrieben.

Die diesigen Gewerbetreibenden werden zur
Vermeidung von Verstößen gegen die bestebende»
gesetzlichen Bestinininnaendaraus aufmerksam ge¬
macht, daß gemäß8 52 des GewerbestenergesetzeS
vom 24. Juni 1891 und der dazu ergangene»
Anweisung de? Herrn Finanzministers vom
4. November 1898, Abschnitt VI. Artikel 28, ein
Jeder , welcher bier den Betrieb ei« eS be¬
stehenden Gewerbe- anfänat , dem
Magistrat vorder oder svätesten« gleichzeitig mit
dem Beginn des Betriebe» Anzeige davon zu
macken hat. Die Anzeige bat schriftlich zu erfolgen:
sie tonn auch im RatbbauS. Zimmer No. 8, münd¬
lich während der üblichen VormittagS-Dienststnn-
drn zu Protokoll gegeben werden.

Dir Verpflichtung trifft auch Denjenigen,welcher
a) da« Gewerbe eine» Anderen übernimmt

und sortsetzt,
b) neben seinem bisberigen Gewerbe oder

an Stelle derselben ein anderes Getverbe
anfängt,

Wer die gesetzliche Bervllichtnng zur Anmel¬
dung eine? steuerpflichtigen Gewerbe« innerbnlb der
vô qrichriebenen Frist nicht erfüllt, verfällt nach
8 70 des GewerbestenergesetzeS in eine dem dovvclten
Betrag der einjäbrigen Steuer gleiche» Geldstrafe,
daneben ist die varenthaltene Steuer zu entricht-«.

Da» Aufhären eines stenerpstichtigen Ge¬
werbe» ist dagegen nach§ 10, Absatz2 der Gesetze?
vom 14. Juli 1893 und dem Artikel 23 der cit.
Anwenung bei dem Herrn Vorsitzenden der für die
Veranlagung 'iistäiidigen Stenerausschüffeder
Gewerbestcnerklassen1 und 2 und 3 und 4
schriftlich abzumeldeii.

Wird ein Gewerbebetrieb cinaestellt. aber nicht
rechtzeitig nbgemeldet, so ist die Gewerbesteuer nach
§ 33 de? Gewer besteneraesetzc» korttnevtrichten. *

Der Magistrat. — Steuerverwaltung. Heß.

Bekanntmachung.
Wir bringen znr öffentlichen ffenntniß. daß

die festgesetzten Flnchtlinienplänenur Dienstag»
und Freitags wäbrend der Dormittagsdienst-
stnnden im VermessnnaSbüreau.Nathlm»?, Zimmer
No. 38, zur Ginsicht ansliegen. *

Wiesbaden , den 21. Juli 1902.
Der Magistrat.

Pie von der Stadtgemeinde beabsichtigte Ein-
tbeilung der wieder zu veräußernden Bauplätze
von b«m Adlerterrain nebst Beding,,naen liegt
im Rathbans . Zimmer No. 38, zur Einsicht offen.
Covieen der Pläne »nd Bedingungen sind gegen
Zablung von 1 Mark daielbst zn baben. Etwaige
Interessenten können besondere Wünsche bezüglich
der Emtbeilmig innerhalb 14 Tagen dem Magistrat
einreichen. *

Wiesbaden , dm 23. Juli 1902.
Der Magistrat.

Bekanntmachung.
Da» städtiiche LeibbauS ist geöffnet im Sommer

Vormittags von 8—12 und Nachmittag» von
2—6 Ubr, im Winter Vormittag« von 8—12 und
Nachmittags von 2 Ubr ab bi« zum Eintritt der
Dunkelheit. Es wird darauf aufmerksam gemocht,
daß für Pfänder, die durch die Vermittelung der
Taxatoren und Mäkler versetzt oder ausgelöst
werden, letzteren eine Extraaebühr. welche bei Aus¬
lösungen für jedes Pfand 40 Pf. beträgt, zu zahlen
ist. Interessenten, welche diese Unkosten vermeide»
wollen, müssen di« Geschäfte im Leihhausc vor¬
nehme». *

WteSbave«, den 10. Juli 1902,
Die LeihhanS-Devutation.

Staats - und Gemeindesteuer.
Die Erhebung der 2 . Rate erfolgt vom

18 . d. MtS . ab straßenweise nach dem auf dem
Stcncrzettel angegebenen Hebepla». Die Hebetaae
sind nach den SlnsanaSbuchstaben der Straßen
wie folgt festgesetzt: (Die auf dem Stcuerzcttel an¬
gegebene Straße ist maßgebend).

O, P, Q, R am 29., 30.. 31. Juli u. 1. August,
S, T. TT. V om 2.. 4., 5. August,
8V, Y , z am 6., 7., 8. August.
®« liegt im Interesse der Steuerzahler, daß

sie die vorgeschriebenen Hcdeiage benutzen, nur
dann ist rasche Beförderung möglich. *

Wiesbaden , den 12. Juli 1902.
Städtische Steuerkaffe,

Rathhaur . Erdgeschoß Zimmer No. 17.

Bekanntmachung.
Zufolge der Beschlüsse de« Magistrai» »nd

der Stadtverordiieten -Veriammliiny vom 26. März
und 11. April d. I . wild bezüglich der Aus¬
dehnung der Rutzwasscrleitung Folgende»
bekannt gemacht:

1. In allen Straßen , in welchen die Nutz-
wafferleituug bereits vorhaudeu oder deren Her¬
stellung in Aussicht genommen ist. müssen bei Er¬
richtung von Neubauten die Cloietr, Garten-
BewässcrungS-Aulageii und industriellen Etablisse¬
ments an das Netz der Niitzwasserleitung ange-
tchlosseu bezw. Einrichtungenzum Anschluß vorge-
'eb-n werden. Die Kosten hierfür bi» zur Grund-
stückrgrenze trägt das Wasserwerk.

2. Aeltere Häuser in Straßen , in welchen die
Nutzwasserleitung bereit« liegt oder eingelegt wird,
und welche größere Gartevanlaaeit. Aufzüge rc.
besitzen, sind ans Verlangen de? Wasserwerk» eben¬
falls an das Netz der Niitzwasserleitung anzvschließen.
Die Kosten hierfür bis zum Waffcrmeffer einfchl.
tragt da« Wasserwerk.

3. An die in den Grundstücken eingesührtcu
Niitzwnsserleitungcn dürfen Zapfhähne nicht ange¬
bracht werden.

4. Der Verbrauch des Wassers an« der Nntz-
wasserleituiig wird durch Wasiermeflerfestgestellt
U»d ist mit 25 Pf . pro 1 cbm. r» bezahlen. *

Wiesbaden , den 15. Juli 1902.
Die Direktion

der städt , Waffcr -, Gas - u . Elektr.-Werke.

Bekanntmachung.
Bei Revisionen von HauSentwäfferiiiiaS-

Anlagen wurde mehrfach wahrgenommen, daß die
Wafferverschlüffe nntcr den Küchenspülsteinen,
Badewannen imd sonstigen Ausgüsse» die so-
gennnnien Bleiiyvlions. unaeniigend aereinigt
werdeii. Das - Aufsteiaen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Lust au» de» in den
Svphons ŝich ansammelnden, in Fäulniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wirb deshalb unter Hinweis auf die
Bestimmnngen des 8 5 der Polizei-Vsrordmina
vom 1. Anglist 1889 wiederholt auf die Wichtigkeit
und Notbwcndigkeiteiner sorgfältigen und regel¬
mäßigen Reinhaltung der Wafferverschlüffe unter
den Spülsteinen. Bodcwaimen und AltSgüssen
besonder» aufmerksam pemacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bi? zweimal vorgenommen und dabei folgender¬
maßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphan von
oben heiße» Wasser einacgosien hat. um die Fett¬
ansätze zn lösen, stellt man direct nufer den Syphon
einen leeren Eimer, öffnet durch Aufdrehen mit einer
gewöhnlichen Zanae oder einem anderen geeigneten
Werkzeug die am tiefsten Ende der Wasserverschlnsse»
eingebrachte Schraube und reinigt durch die ent¬
standene untere Oeffnnna. am besten mittelst einer
geeigneten biegsamen Bürste mit Drabtstiel durch
mehrmaltoe» Anrwischen die gekrümmten Rohre.
Der Kops der Schraube ist edensgll? von Schmntz-
bestandtheilen zu befreien. Hierauf gießt man
nach Schließung der Schranbenöffnuna eine
genügende Menge Wasser, am besten heiße» Wasser,
In die Ablauföffniing de» Spülsteine« oder Ablauf¬
beckens. damit die etwa nach znrückaebliebencn
Schmntzlheileans dem Wafferverschlüffe entferntwerden.

Den Inhalt der vor der Reiniguna unter den
Wafferverschlnß ausgestellten Eimer schütte man in
da» Closet ans . *

Stadtbauamt,
Abth . für EanalisationSwefen.

Städt .öffentlicheGüter -Niederlage.
Für die städt . öffentliche Güter -Rieder-

lage unter dem Accise-Amtr-Gebände, Neugasse
No. 6» hier, werden jederzeit unverdorbene
Waaren »ur Lagerung anfgenommeii. Das Lager¬
geld beträgt zehn Pfennige für je 80 hgund Monat.

Die näheren Bedingungen sind in unserer
Puchhch,i, -, Nengasse No. 6a , zu erfahren. *

Städt . Slecise-Amt.

Aceise -Riickvergiitung.
Die Accise-RückvergütungSbeträgc an» vorigem

Monat sind zur Zahlung angewiesen und können
gegen EmvsangSbestStiaiing im Laufe diese« Monat»
in der Abfertigungsstellc, Nengasse6», Part ., Ein¬
nehmerei, während der Zeit von 8 Vorm, bis
1 Nachm, und 3—6 Nachm, in Empfang genommen
werden. Die bis zum 31. d. M., Abends, nicht
erhobenen Nccile- Rückvergütungen werden den
Empfangsberechtigtenabzüglich'Postporto durch
Postanweisungübersandt werden. *

Wiesbaden , den 11. Juli 1902.
_ Städt . Aeeife -Amt.

Verdingung.
Die Herstellung von 62 Sfück gemauerten

Grüften auf dem neuen Friedhöfe an der Pla'ter-
straße in den Quadraten 33 und 86 soll im Wege
der öffentlichen Ansschreibling verdungen werden.

Nogebotssormillare, Verdingunarunterlagen
und Zeichnungen können während der Vormittag?-
dienststunden im Rathhanse, Zimmer Nr. 14, ein-
gesehe», die Verdingungsunterlagen einschließlich
Zeichminaen auch von dort gegen Baarzahluna
oder bestellgeldfreie Einsendung von 70 Pf . und
zwar bis zum letzten Tage vor dem Termin be¬
zogen werden.

Verschloffene und mit der Antichrist„Gemauert'
Grüften' versehene Angebote sind spätesten» bi»

Donnerstag , den 31. Jult 1S02,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einrureichen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschriebenen und
ansgesüllten Verdingiiiiassnrmnlar eingereichtcn
Anaebote werden berücksichtigt. ZuschlagSfrist:3 Wochen. *

Wiesbaden , den 19. Juli 1902.
Stadlbanamt , Abth . für Straßenbau.

Verdingung.
2)>e Herstellung und Anlieferung von

Mobiliargegenstänben (Tische, Schränke pp.)
für den Erweiterniigsban der Mittelschule an der
Lnisenstraße hierlelbst, soll im Wege der öffentlichen
AnSschreibulig verdungen werden. Angebot»,
sorninlare können während der VormittagSdienst,
stunden im Rathdauic. Zimmer No.41, einaeseken
auch von dort gegen Baarzahlnng oder bestellgeld
freie Einiendling von 25 Psg. und zwar bi« znm
l. August d. Js . bezogen werden. Im letzteren
Fnlle sind die Postanweisungen nn »ilieren
technische» Secretär Andren ,n richten. Ver-
schlosiene und mit der Aufschrift ,,H . A . 105
versehene Angebote sind svätesten? bir

Samstag , den 2. August 1002,
Vormittags 10  Uhr,

hierher einzurejchen. Die Eröffnung der Angebote
erfolgt in Gegenwart der etwa erscheinenden An¬
bieter. Nur die mit dem vorgeschricbenenund aus-
aefüllten VerdingiingSformnIareingereichten Ange¬
bote werde» berücksichtigt. ZuschlagSfrist: 30 Tage.

Wiesbaden , den 22. Juli 1902. *
Stadtbauamt , Abth . für Hochbau.

Bekanntmachung.
Die Erd - und Rohrverlegungsarbeiten zur

Herstellung der Leitungen der Hochdruckzone i»
dem Fahrweg an der Griechischen Kapelle, sowie
die Erdarbeiten bei der Verlegung der Notz-
wafferleitungen im Zietben-Ring und in der Lebr-
straßc sollen in getrennte» Loosen vergeben werde».
Die Pläne und Bedingungen sind in den Vor-
mittagsdienststiinden aus Zimmer No. 6 des Ver¬
waltungsgebäudes, Marktstraße 16, einznieben und
können daselbst auch AngebotSformnlare in
Enigfang genomnien werden. Ev. Angebote sind
bis znm *

2. August b. %,  Mittags 12 Uhr,
auf obkiiaenaimtem Zimmer einzureichen.

Wiesbaden , den 28. Juli 1902.
Die Direktion der städtischen

Waffer-, GaS - und ElcktricitätSwerke.

Dresden,König).Couservatoriiim fiir Mnsikn.Theater.
*7. Hclmljalir . 1901/1802 : 1S « 7 « eliUler . 35 « i. nülirungeii . 114 Lehrer.

Dabei Frau Auer-Herbeck, Bachmann, Braunrefb, Döring, Drneseke, Ffihrmann, Fuohs, Frl.
Gasteyer, Janseen, Iffert, Kluse, Knautli, Frl . von Katzabne, Mann, Fr !, Orgenl, Paul, Frau
Reppoldi-ICabrer, Frl, Marx. Reichel, Renimele, Reuse, Schmole, Schulz-Beutlien, Frl, Sievert.
Frl. Spürt , Stnreko, Tyson-Wolff, (Jrbarh , Vetter, Winds. Wolf ; die hervorragendsten Mitglieder
der König!, Kapelle, an ihrer Spitze Rappoldi, Gi'ützmacher, Feigerl, Bauer, Biehring, Fricke,
Gabler, Wolfermanu etc. Alle Fächer für Musik und Theater , Volle Kurse und Einzelfflchor.
Eintritt J «-dera *’lt . Haupteintritt 1 , April und 1 . September (Aufnahmeprüfung am
1. Rentemher von 8—1 TThrV Prospekt und f.ehrerve , z- febniss durch da « I » Ireee «-. --i »,, « . r' 108

Bekanntmachung.
Donnerstag , den 31 . d. M .»

Nachmittags 4 Uhr, wird der Platz
zur Aufstellung eines Karussells bei der
am 10., 11. und 17. Augustd. I . statt¬
findenden Kirchmeihe aus hiesigem Rath»
Haus öffeulljch meistbieleud versteigert.

Die Hälfte des Steigpreises ist in dem
Termin sofô zu zahlen. k' ZOS

Dvtz ' den 23. Juli 1902.
Der Bürgermeister.

Rossel.

Bekanntmachung.
Dienstag , den 5 . August d. I,

Nachmittags 4 Uhr , werden die Plätze
zur Aufstellung von Verkaufsständen
«nd Schaubuden bei der am 10., 11.
und 17. Augustd. I . stattfindenden Kirch»
weihe öffentlich meistbietend versteigert. Der
Steigpreis ist in dem Termin sofort zu zahlen.

Dotzheim, den 23. Juli 1902. F305
Der Bürgermeister.

Rossel.

Dampfer-Fahrten.
Rhein - Dampfschifffahrt.

Kölnische und Düsseldorfer Gesellschaft.
Abfahrten von Biebrich Morgen»6.25 bis Cob-

lenz, 8, 9.28(Schnellfahrt „Borussia“ u. „Kaiserin
Auguste Victoria“), 950 iSchnellfahrt „Hansa“
und Niederwald“). 10.20, 11.20 (Schnellfahrt
.Deutscher Kaiser“ und „Wilhelm Kaiser und
König“), 12 80 bis Köln. Mittags 3.20 (nur an
Sonn- u. Feiertagen) bis Bingen. 4.20 bis Neuwied.
Ahends6.20, 6.35 fGüterschiff) bis Bingen. Nach¬
mittags 2.25 bis Mannheim. Morgens 10.20 bis
Düsseldorf und Rotterdam. Gepäckwagen von
Wiesbaden nach Biebrich Morgens 71/» Uhr.
Pillets u. Auskunft in Wiesbaden hei dem Agent
W. Bickel, Langgasse 20. Telefon 2364. F829

Biebrich - Mainzer Dampfschifffahrt
August Waldmnnn.

Im Anscblus-e an die WiesbadenerStrassenbahn.
Günstige Gelegenheit nach Mainz.

Sommer-Fahrplan.
Von Biebrich nach Mainz (ab Schloss): 9"0

lOoo* iioo 1200* ioo 2oo soo 400 500  ßoo 700  go«
900-)- tan und ah Kaiserstrasse -Centralbahnhof
15 Min. später).

Von Mainz nach Biebrich fab Stadthalle): 8**
900* 1000 1100* igno 100 2<>n 300 400 500  fioo 700
8°o+ (an u . ab Kaiserstrasse -Centralbabnhof je
5 Min. später).

* Nur Sonn- und Feiertags,
t An Wochentagen ab 1. Juni bis 1. September.
Sonn- u. Feiertags Extratouren . — Extraboot«

für Gesellschaften. F33r
Frachtgüter 35 Pf. per 100 Kg.

lted Star Liue.
(Alleiniger Agent in Wiesbaden: Wilhelm Bickel,

Langgasse 20.) F 329
Antwerpen-Newyork-Dienst. D. . Southwark“

am 15. Juli von Antwerpen nach Newyork ab¬
gegangen(über Southampton). D. „Zeeland“ am
19.Juli von Antwerpen nach Newyork abgegangen.
D. „Vadcrland“ am 19. Juli von Newyork nach
Antwerpen abgegangen (lief Halifax an um die
Passagiere der „Belgenlnnd“aufznnehmeu,welche
er in Southampton landen wiid ). T. „Kroon-
land“ am 21. Juli in Newyork von Antwerpen
angekommen. D. „Friesiand“ am 22. Juli :n
Antwerpen von Newyork angekoir.men. — Ant¬
werpen-Philadelphia Dier.s*. D. „Switzeriand“
am 16. Jn ’.i in Philadelphia von Antwerpen an-
gekomnien. D. „Pennlsnd “ aut 32. Juli Lizard
passirt von Philadelphia kmrinend (am 24. Juli
6 Uhr Morg. in Antwerpen erwartet ).

Holland -Amerika -Linie.
(General- Agenten für Wiesbaden: Reisehüreau

J. Schottenfels& Co., Theafer -Oolonnnde.)
D. „Noordam“ von Rotterdam nach Newyork,

19. Juli Nachm, in Newsork « ogetrofTcn. D.
„Ryndam“ von Newyork r.nch Rotterdam,
22. Juli Nachm, in Rotterdam ei,-,getroffen. D.
„Potsdam“ von Newyork nach Rotterdam,
15, Juli Vorm, in Rotterdam oinjoiroffen. D.
„Statendam“ von Rotterdam nach Newyork,
18. Juli 8.— Nachm. Scilly passirt. D. „Rotter¬
dam“ von Newyork nach Rotterdam. 19. Juli
Vorm, von Newyork abgegangen mit 155 Ka.iüts-
und 15r' Passagieren 3 , 01:l«=p. FWlfi

Druck ans «ietla* ta & 6 <SHleatif tg ’idjtn Hst-Bachdrudtttt in Witidsd-a.
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